
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/10/22 95/14/0073
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.10.1996

Index

21/01 Handelsrecht

37/03 Nationalbank

Norm

HGB §189;

HGB §6;

NBG 1984 §72 Abs1 idF 1991/697;

Rechtssatz

§ 72 Abs 1 NBG enthält nichts, was mit der Au9assung, die Österreichische Nationalbank sei als AG nach

handelsrechtlichen Vorschriften zur Buchführung verpflichtet, nicht vereinbar wäre.
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